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„Der Sinn einer Lehre liegt nicht nur in dem, was sie 
unmittelbar lehrt, sondern in der Erleuchtung, die sie, 
wenn auch unbeabsichtigt, bewirkt.“1

Friedrich Tezner (1856–1925)

Vorwort

Die Allgemeine Staatslehre schaut auf eine jahrtausendealte Tradition 
zurück. Ein Blick in die Annalen der staatswissenschaftlichen Galerie bzw. 
in die akademische Ruhmeshalle gegenwärtiger Staatsrechtslehrer lässt den 
jungen Wissenschaftler daher in Ehrfurcht erstarren, waren es doch brillan
te Geister, die sich zeitlebens mit der Erkenntnis vom Wesen des Staates 
beschäftigt haben. Vor diesem gedanklichen Hintergrund stellt sich die 
Frage nach der Motivlage bzw. vielleicht auch sogar nach der Berechtigung 
zur Abfassung einer Naturstaatslehre, die sich um eine systematische Ergän
zung bzw. Erweiterung des bisherigen staatstheoretischen Wissensbrunnens 
und des damit in logischem Zusammenhang stehenden Doktrinarismus be
müht. Denn ein derartiges Vorhaben bedarf grundsätzlich staatswissen
schaftlicher Erfahrung, insbesondere aber auch einer fundierten Übersicht 
über die wesentlichen Werke der Könige der Staatstheorie, weshalb das 
vorliegende Ansinnen einer Naturstaatslehre als Dissertation durchaus kri
tisch bewertet werden kann. Handelt es sich hierbei daher lediglich um ei
nen unsensiblen Wagemut, gepaart mit einer indiskreten Überschätzungsmo
ral, oder liegt der Abhandlung vielleicht ein sonstiger Sinn und Zweck zu
grunde, der die referierten Befürchtungen zumindest nachrangig, wenn nicht 
sogar vernachlässigbar erscheinen lässt? In der Allgemeinen Staatslehre 
werden grundlegende Erkenntnisse oft metaphorisch untermalt, um das kog
nitive Moment zu verstärken. Man denke sich insoweit für den hier inter
essierenden Zusammenhang einer naturstaatlichen Dogmatik ein klassisches 
Schachbrett, auf dem sich die Figuren als repräsentative Gestalten einer 
soziologischen Wirklichkeitswelt gegenüberstehen. Die kriegerische Simula
tion, die mit dieser gedachten Spielsituation typischerweise verbunden ist, 
muss ausgeblendet bleiben; sie spielt für die bildliche Parallele keine Rolle 

1 F. Tezner, Das österreichische Administrationsverfahren, Wien 1922, S. CLVII; 
das Zitat ist auch abgedruckt bei R. Marcic, Verfassungsgerichtsbarkeit als Sinn der 
reinen Rechtslehre, Staats und Verfassungsrecht 1966 (2), S. 481. Im Originaltext 
von Friedrich Tezner steht statt dem Wort „Sinn“ das Wort „Bedeutung“.
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und ist auch sonst abseits des Spiels in jeder Hinsicht abzulehnen. Entschei
dend ist vielmehr, dass sich das Spielgeschehen ohne den durch das 
schwarzweiß gemusterte Schachbrett symbolisierten, weltlichen Kosmos 
nicht beginnen bzw. fortsetzen lässt. In dieser misslichen Lage stehen die 
Schachfiguren in ihrer Funktion als Protagonisten der realen Naturwirklich
keit daher vor einem Ohnmacht indizierenden Dilemma, das mit der staats
theoretischen Wendung einer fremdbestimmten Souveränität umschrieben 
werden kann, die sich der autonomen Disposition der politischen Figuren 
als den soziologischen Wirkmechanismen entzieht. Die Analogie zum mo
dernen Staat ergibt sich aus der konstituierenden Relevanz der natürlichen 
Lebensgrundlagen als einem von der staatlichen Individualität nicht wegzu
denkenden territorialen Element.2 Neben der besonderen Herausforderung, 
die in der Abfassung einer Naturstaatslehre liegt, und dem wissenschaftli
chen Ehrgeiz und Eifer hinsichtlich der Bewältigung der ökologischen 
Krise unter dem Blickwinkel der Staatstheorie war es daher vor allem die 
Thematik der existentiellen Dimension der natürlichen Lebensgrundlagen 
für das staatliche Dasein, die dem Verfasser am Herzen liegt und schließlich 
auch den Ausschlag für die vorliegende Dissertation gegeben hat. Die In
tention ist deshalb grundsätzlich darauf gerichtet, das am Beispiel der 
Schachbrettsituation nachgespielte Szenario für den modernen Staat in der 
Zukunft zu verhindern, weshalb die Arbeit keinen geringeren Anspruch 
verfolgt, denn als Naturstaatslehre die staatliche Gemeinschaftsbildung in 
der Perspektive eines naturbezogenen Problemhorizonts verständlicher zu 
machen, womit gleichsam auch eigene Ansätze einer ökologischen Verfas
sungstheorie verbunden sind. Darin kommt dann auch eine Kritik gegenüber 
der gegenwärtigen nationalen wie internationalen Umweltpolitik zum Vor
schein, die in der Vergangenheit oftmals nur unzureichend das entsprechend 
notwendige Problembewusstsein haben erkennen lassen. Bei alledem ist 
aber der Beweggrund nicht zu vergessen, der sich darin erschöpft, dass es 
auch eine besondere Ehre ist, auf den tief hinterlassenen Spuren der großen 
Staats(rechts)wissenschaftler3 die nunmehr neu aufgetretene ökologische 
Herausforderung unter staatstheoretischen Aspekten zu beleuchten.

Im Jahre 1925 erschien die Allgemeine Staatslehre von Hans Kelsen. Die 
vorliegende Naturstaatslehre sieht sich als eine ergänzende Fortentwicklung 
dieses staatstheoretischen Werkes des Begründers der Wiener Rechtstheo
retischen Schule. Gegenstand und Methode dieser Dissertation werden im 
1. Kapitel dieses Buches dargelegt. Der Naturstaatslehre liegt aber auch hier 

2 Vgl. B. Guggenberger, Das Staatsziel Umweltschutz – Erster Schritt zu einer 
„konjunkturunabhängigen“ Umweltpolitik, in: ders. / A. Meier (Hrsg.), Der Souverän 
auf der Nebenbühne, Opladen 1994, S. 247 f.

3 Im Sinne eines weiten Begriffs der Staatswissenschaften; siehe dazu nur R. Her-
zog, Allgemeine Staatslehre, Frankfurt a. M. 1971, S. 15 f.
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grundsätzlich die Intention zugrunde, einzelne Oberbegriffe im Sinne einer 
Allgemeinen Staatsrechtslehre zu gewinnen,4 weshalb hier auch sonstige 
Erkenntnis bzw. Erklärungstheorien des modernen Staates, aber auch die – 
im mehrdeutigen Sinne – „materialistische“ (Verfassungs)Geschichte des 
Naturschutzes im deutschen Konstitutionalismus berücksichtigt werden. 
Deshalb ist diese Naturstaatslehre weder ausschließlich als „rein“ noch als 
„allgemein“ zu bezeichnen, sondern als eine auf den analytischen Formalis
mus der Reinen Rechtslehre zwar von Grund auf angelegte, in ihrem wis
senschaftlichen Ehrgeiz aber differenzierendsynthetische Naturstaatslehre.5 
Das Unternehmen beschränkt sich hierbei auf den querschnittsmateriellen 
Ausschnitt der naturstaatlichen Konfiguration des modernen Staates, ohne 
dass aber die durch allgemeine Rechtsbegriffe gekennzeichnete, formal
systematisierende Staatsorganisationslehre von Hans Kelsen in Frage gestellt 
ist, vielmehr vorausgesetzt wird.

Literatur und Rechtsprechung konnten bis Dezember 2014 berücksichtigt 
werden. Für die Dissertation relevante politische bzw. rechtliche Ereignisse 
im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft wurden dagegen bis 
zuletzt beachtet und eingearbeitet.

Einen besonderen Dank möchte ich meinem ehemaligen Lehrer und Dok
torvater Prof. Dr. Ulrich M. Gassner zukommen lassen, dessen Türe für 
Fragen, Erklärungen und Anregungen immer offenstand und der sich so im 
Rahmen der Betreuung der Dissertation stets als überaus wertvoller Ge
sprächspartner ausgezeichnet hat. Ihm gebührt überdies auch die Anerken
nung für den entscheidenden Denkanstoß, der dann schließlich in die Aus
arbeitung dieser Doktorarbeit mündete. Aufrichtiger Dank gilt zudem auch 
Herrn Prof. Dr. Matthias Rossi, der die aufwendige Zweitkorrektur über
nommen hat. Zuletzt sei schließlich noch meiner Mutter Petra Selinger für 
die finanzielle Unterstützung gedankt.

Im September 2016 Sven Selinger

4 Vgl. F. Koja, Allgemeine Staatslehre, Wien 1993, Vorwort / S. 11 f.
5 Vgl. H. H. v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, München 

1984, S. 1 f. / 8 ff.
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S. Seite
SammGuV Sammlung der Gesetze und Verordnungen
SJZ Süddeutsche Juristenzeitschrift
SL Staatslehre
sog. sogenannte / r / n
SP. Spiegelstrich
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
TA Technische Anleitung
TOP Tagesordnungspunkt
Tsd. Tausend
u. und
u. a. und andere
u.Ä. und Ähnlichem
UFZ Umweltforschungszentrum
UN United Nations
unver. unverändert
UPR Umwelt und Planungsrecht
usw. und so weiter
v. von
v. a. vor allem
VBlBW. Verwaltungsblatt BadenWürttemberg
VerfHessGH Verfassung für das Großherzogtum Hessen (1820)
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
vol. volume (engl.: bändig)
Vorw. Vorwort
VR Volksrepublik
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vs. versus
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechts

lehrer
WRV Weimarer Reichsverfassung
WTO Welthandelsorganisation
z. B. zum Beispiel
ZfP Zeitschrift für Politik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht



Hans Kelsen (1881–1973)



Abstract

Mit seiner auf einem formaljuristischen Erkenntnisgrundsatz beruhenden 
Lehre vom Staat als Rechtsordnung erntete Hans Kelsen im wissenschaftli
chen Diskurs mitunter polemische Kritik. Demnach sei seine Allgemeine 
Staatslehre aus dem Jahre 1925 Ausdruck einer „Staatslehre ohne Staat“ 
(Heller). Er beraube die Normen seiner materialen – soziologischen und 
teleologischen – Gehalte bis hin zu einer sachlichen Entleerung, einem 
Nullpunkt (Smend). Zudem sei die Grundnorm letztlich nichts anderes als 
die „Tautologie einer rohen Tatsächlichkeit“ (Carl Schmitt). Vor diesem 
Hintergrund soll hier eine kurze Passage von Hans Kelsen aus der Allge
meinen Staatslehre des Jahres 1925 in der Form eines gedanklichen Ab
stracts vorangestellt werden, um die kongruente Intention dieser Natur
staatslehre abrisshaft zu charakterisieren:

„Indem die Politik als soziale Ethik allererst das Problem aufwirft, ob der Staat 
überhaupt sein solle, ist ihr die Frage nach Grund und Zweck des Staates gestellt. 
Und indem sie dann nach dem besten Staate sucht, ergibt sich für sie eine unbe
grenzte Reihe weiterer Fragen, wie die nach der besten Staatsform (Monarchie 
oder Republik?), auf deren eine oder andere gelegentlich auch in diesem Zusam
menhange hingewiesen werden wird. Von welchem Gegenstande immer aber die 
Frage ausgeht, die Richtung, die ihr die ethischpolitische Theorie als solche gibt, 
führt letztlich doch immer wieder in jenen subjektivmetaphysischen Bereich, der 
bereits früher charakterisiert wurde.

Nicht zuletzt darum muss Allgemeine Staatslehre als Wissenschaft aufs schärfste 
von der Politik getrennt werden. Diese Trennung liegt schon in der hier präzisier
ten Verschiedenheit der Problemstellung beider. Nicht ob der Staat, nicht warum 
und wie er sein soll, wie die Politik, sondern was der Staat und wie er ist, fragt 
die Staatslehre. Politik als Lehre vom besten, vom ‚wahren‘ und ‚richtigen‘ Staat 
unterscheidet sich von der Allgemeinen Staatslehre als Lehre vom möglichen, der 
Besonderen Staatslehre als Lehre von einem konkreten, wirklichen Staat, so wie 
sich die sogenannte Rechtsphilosophie als Lehre vom besten, wahren, richtigen, 
d. h. gerechten Recht, nach der schon heute üblichen Auffassung, von der allge
meinen Rechtslehre als der Lehre vom möglichen Recht und der besonderen 
Rechtslehre als der Lehre vom positiven als einem konkreten Recht unterscheidet. 
In der deutlichen Scheidung der Staatslehre einerseits von der Politik als sozialer 
Ethik und Technik, anderseits von der Naturwissenschaft und der naturwissen
schaftlich orientierten Soziologie wird das Postulat nach Reinheit der Methode 
verwirklicht. Scheint es aber nicht, dass man in demselben Maße, als man die 
Staatslehre von der Ethik der Politik abscheidet, sie in den Bereich der Naturwis
senschaft drängt? Steht nicht der Politik, als der Lehre vom Sollen des Staates, 
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die Staatslehre als die Lehre vom Sein des Staates gegenüber? Solcher Einwand – 
er liegt zu sehr an der Oberfläche, um nicht der übliche zu sein! – übersieht, dass 
das Sein nicht notwendig das Sein der ‚Natur‘ ist, dass ein ‚Sein‘ des Staates 
denkbar, das eine ganz andere Existenz, Realität oder Wirklichkeit ist, als jene der 
Natur; dass der Gegensatz von Sein und Sollen kein absoluter, sondern nur ein 
relativer ist, dass der Staat oder die Rechtsordnung in ihrer Eigengesetzlichkeit 
der kausalgesetzlichen Natur als Sollen einem Sein gegenübergestellt werden kann 
und zugleich als ‚wirklicher‘ Staat, als ‚positive‘ Rechtsordnung den bloß subjek
tivethischen Postulaten einer Politik als Sein – als das Sein des Sollens – entge
gentritt. Hat man den Staat als Rechtsordnung erkannt, dann enthüllt sich die den 
bloß ethischpolitischen Postulaten gegenüberstehende ‚Wirklichkeit‘ oder ‚Reali
tät‘ des Staates als die Positivität des Rechtes. Der ‚wirkliche‘, ‚seiende‘ Staat ist 
das positive Recht zum Unterschied von der Gerechtigkeit, d. i. der Forderung der 
Politik. Das Problem der ‚Positivität‘ ist – wie ja bereits früher gezeigt wurde – 
das Problem der Realität innerhalb der Sphäre normativer Erkenntnis. Und jede 
Erkenntnissphäre hat ihr spezifisches Realitätsproblem.“1

1 H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, unveränderter Nachdruck der 1. Aufl. (1925), 
2. Aufl., Wien 1993, S. 44 f. (Hervorhebungen im Original). Quelle: Bild von Hans 
Kelsen, Österreichische Nationalbibliothek. Copyright Foto: Studio Fayer, Wien.



§ 1 Einführung

I. Die naturstaatliche Dogmenbildung  
im Spiegel ideengeschichtlicher Apperzeption

Berge, Wälder, Wiesen, Felder, Täler, Bäume, Meeresküsten, Seen, Flüs
se, Bäche und grüne Auen. In staatstheoretischer Hinsicht mutet die folgen
de Rhetorik als banaler Lehrsatz an, epistemologisch ohne einen sich abhe
benden, suggestiven Aufklärungsgehalt nach dem Muster eines apriorischen 
Theorems: der moderne Staat steht bzw. erhebt sich auf den natürlichen 
Lebensgrundlagen, ohne die eine staatliche Gemeinschaftsbildung nicht 
denkbar erscheint. Im Kontext mit der Lehre von der Entstehung der sich 
seit der frühen Neuzeit sukzessiv entwickelnden modernen Staatlichkeit1 
wird dieser axiomatische Aphorismus schon von Hans Kelsen in methodi
scher Kongruenz und Stringenz in der folgenden antinomisch gekleideten 
Formel anschaulich konkretisiert: „Man kann die in der Sphäre kausalge
setzlich bestimmten Geschehens liegenden Bedingungen für die Entstehung 
bestimmter Normvorstellungen im Sinne realpsychischer Akte als den realen 
Unterbau bezeichnen, auf dem sich die Normen und Normsysteme als spe
zifisch geistige Gehalte, als der Naturgesetzlichkeit des Unterbaus gegen
über durchaus eigengesetzliche ‚Ideologien‘ wie ein Oberbau erheben. Doch 
ist dies nur ein – der Terminologie der materialistischen Geschichtsauffas
sung entlehntes – Bild für das Verhältnis, in dem das System der Natur zu 
dem des Geistes und sohin das System der Wirklichkeit zu dem des Wertes 

1 Grundlegend auch unter Einbeziehung der antiken und mittelalterlichen Staats
tradition G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Neudruck der 3. Aufl. (1914), 2. Aufl., 
Berlin 1920, S. 53 ff. / 287 ff. Zur Geschichte des modernen Staates W. Reinhard, 
Geschichte der Staatsgewalt, 3. Aufl., München 2002, S. 100 ff. / 406 ff.; ders., Ge
schichte des modernen Staates, München 2010, S. 7 ff. / 32 ff.; H. Krüger, Allgemeine 
Staatslehre, 2. Aufl., Stuttgart u. a. 1966, S. 1 ff.; R. Zippelius, Geschichte der Staats
ideen, München 2003, S. 82 ff.; P. Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfas
sungslehre, 2. Aufl., Wien 1996, S. 1 ff.; T. Fleiner / L. Fleiner, Allgemeine Staatsleh
re – Über die konstitutionelle Demokratie in einer multikulturellen globalisierten 
Welt, 3. Aufl., Berlin u. a. 2004, S. 27 / 32 f. / 39; ergänzend J. Isensee, Staat und 
Verfassung, in: ders. / P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesre
publik Deutschland, Bd. I: Grundlagen von Staat und Verfassung, 2. Aufl., Heidel
berg 1995, § 13 Rn. 1 ff.; weiterhin lesenswert C. Schmitt, Der Staat als ein konkre
ter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff, in: ders., Verfassungsrechtli
che Aufsätze aus den Jahren 1924–1954, unveränderter Nachdruck der 1. Aufl. 
(1958), 4. Aufl., Berlin 2003, S. 375 ff.


